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ion militärischen Kreisen bekämpft
•vorden ist. Eine solche Situation darf
lieh nicht wiederholen. Militärische
und zivile Verteidigung sind zu koor-
iinieren. Es ist eine klare Ausstellung

der gegenseitigen Kompetenzen
¦n Aussicht zu nehmen, und zwar be-

vor der neue Verfassungsartikel vor
las Volk und die Stände kommt.

Schliesslich ist, um alle diese
praktischen Massnahmen zu fördern, die
Ernennung eines ständigen Delegieren

für Zivilschutz, entsprechend dem

Delegierten für Atomenergie und dem

Delegierten für wirtschaftliche
Kriegsvorsorge, vorläufig gestützt auf
Artikel 104 der Bundesverfassung, ohne

Verzug in Erwägung zu ziehen.

DW Die Kommission des Nationalrates

ebenfalls für einen neuen Ver¬

fassungsartikel

Am 9. September 1958 tagte in Saas-
Fee unter dem Vorsitz von Nationalrat
Meister und im Beisein von Bundesrat
Feldmann die nationalrätliche Kommission

zur Vorberatung der vom Ständerat
in der letzten Junisession beschlossenen
Ergänzung der Bundesverfassung durch
einen besonderen Artikel über den
Zivilschutz. Die Kommission teilte einstimmig
die Auffassung, dass zunächst ein
Verfassungsartikel geschaffen werden solle,
damit nachher der Zivilschutz definitiv
geordnet werden kann. In materieller
Hinsicht folgte die nationalrätliche Kommission

im wesentlichen ebenfalls dem Ständerat;

sie wird jedoch erst in einer während
der bevorstehenden Session stattfindenden

Sitzung endgültig beschliessen. Vorher

hat das Justiz- und Polizeidepartement
über einige Spezialfragen noch einen
Bericht zu erstatten.

Bundespräsident Holenstein über die Bedeutung des Zivilschutzes

Krieg wird von keiner
Resolution, von keiner Spitzenkonferenz,

von keinem Vertrag
und keiner noch so grossen
Friedenssehnsucht ganzer Völker

verhindert, solange es eine

Religion der Gottlosigkeit gibt,
die die Weltherrschaft an sich
reissen will. Wer über die
Grenze schaut, wird bald
einmal erkennen, dass trotz allem
Debattieren und Konferieren
die Welt doch eines Tages
unversehens wieder zu brennen
anfangen wird. Da gilt es,

unsere grösste Feuerwehr, die
Armee, stark zu halten und
ihr, ganz abgesehen von
Atomwaffen, das zu geben, was ihr
heute noch fehlt, nämlich den
Zivilschutz.

«Langenthaler Tagblatl»

th. Die bekannte Hausfrauenzeitschrift

der schweizerischen Gaswerke,
«Eva im Haus» hat die Nummer 3

des laufenden Jahres in den Dienst
des Zivilschutzes gestellt. In einem
Geleitwort zu dieser beachtenswerten
Nummer wendet sich Bundespräsident
Thomas Holenstein an die Schweizer
Frauen, um ihre bedeutende Rolle in
einem zukünftigen Kriege hervorzuheben

und zuversichtlich seiner Hoffnung

Ausdruck zu geben, dass sie
sich zur Mitarbeit im Zivilschutz
zur Verfügung stellen.

Beiträge von alt Bundesrat von
Steiger, Dr. Edgar Schuhmacher, von
Frau Dr. E. Peyer-von Waldkirch
und Fräulein Dr. Denise Berthoud,
wie von Frau Dr. M. Humbert und
Oberstdivisionär Franz Wey, behandeln

die Stellung der Frau in der
totalen Landesverteidigung und im
Zivilschutz, wie auch die Sorge der
Armee für die Zivilbevölkerung.

Uebersichtlich und instruktiv
gegliedert, befasst sich der zweite Teil
der in einer Auflage von rund 400 000
Exemplaren im ganzen Lande
herumkommenden Sondernummer mit
dem Selbstschutz in Haus und Familie,
mit der Feuerbekämpfung, mit der
Ersten Hilfe, dem Strahlenschutz
sowie mit dem Schutz vor Gerüchten,
Panik und Defaitismus.

Die in Zusammenarbeit mit dem
Schweiz. Bund für Zivilschutz
redigierte Nummer verdient mit ihrer
gediegenen Aufmachung Beachtung
und Nachahmung. Die Genossenschaft
USOGAS in Zürich hat sich für dieses

grosszügige Entgegenkommen den
herzlichen Dank aller am Ausbau des

Zivilschutzes in der Schweiz
interessierten Kreise verdient. Diese Art
Aufklärung, die weiteste Kreise zu
erreichen und interessieren vermag,
ist für uns besonders wertvoll.

Die Kosten des Überlebens
Ein amerikanisches Schaubild
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Die Darstellung zeigt, wie sich mit dem zunehmenden Ausbau der Zivilverteidigung
die Zahl der Opfer verringert. Die Beispiele beziehen sich auf die

Gesamtbevölkerung der USA von 180 Millionen Menschen, bei Angriffen durch Kernwaffen
gegen 150 Städte und einer Warnungsfrist von 30 bis 60 Minuten. Die fünf
verschiedenen Möglichkeiten bedeuten (von oben nach unten):

Verluste Ueberlebende
in Millionen Menschen

1. Beim Fehlen jeglicher Zivilverteidigung 160

2. Mit Schutzräumen gegen radioaktiven Niederschlag und
kurzfristiger Nahevakuation

3. Mit Schutzräumen gegen radioaktiven Niederschlag und
langfristiger Fernevakuation

4. Mit Schutzräumen gegen radioaktiven Niederschlag und
gegen Druckwirkung sowie rascher Zugänglichkeit

5. Mit Schutzräumen gegen radioaktiven Niederschlag,
gegen Druckwirkung und rascher Zugänglichkeit sowie
langfristiger Fernevakuation

Die so dargestellten Kosten des Ueberlebens sind in den Fällen 2 und 3 mit
1—20 Milliarden Dollar, in den Fällen 4 und 5 mit 50—150 Milliarden Dollar an-
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gegeben. (Bild und Erläuterungen nach «Time», New York, vom 25. August 1958)
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Feuer und Feuerwehr
Man ist heute sorgloser geworden, vertraut auf die

rasche Feuerwehr, weiss nicht, wieviel es tagtäglich brennt,
weil die Feuerwehrgruppen heute telefonisch aufgeboten
werden, statt durch offenen Alarm. Darum muss stets
Kontrolle sein, in erster Linie hat jeder bei sich selbst
anzufangen. Walter Hunziker

LUFTSCHUTZ-TUREN A+L 203-2
LUFTSCHUTZ-DECKEL A+L 607-2

Unser Modell hat die an leichte Schutzraumtüren (P
2000 kg/m2) gestellten Anforderungen erfüllt. Lt.

Sprengprüfungen Untersuchungsbericht EMPA Nr. 26937/3 v.

27.1.1958
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Das Maschinengewehr
unter den Feuerlöschern

Nu-Swift-Feuerlöscher haben den gewaltigen Vorteil,

daß sie von jedem Laien in 30 Sekunden wieder

nachgeladen und ein zweites, drittes und viertes Mal

eingesetzt werden können.

Nu-Swift-Feuerlöscher sind unter den härtesten

Bedingungen des Krieges entwickelt worden und haben

sich bei Bombardierungen glänzend bewährt.

Aus diesem Grunde haben 17 Länder und die Nato-

Streitkräfte ihre Schiffe mit Nu-Swift-Feuerlöschern

ausgerüstet.
Selbstverständlich sind alle Nu-Swift-Feuerlöscher
auch vom Schweiz. Feuerwehrverein anerkannt.

Verlangen Sie bitte unsere ausführliche Dokumentation.

NU-SWIFP™
ERIC SOLAR
Breitingerstraße 7, Zürich 2, Telefon 051 /25 96 25
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Coupon

Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihre Dokumentation

über «Neuzeitliche Feuerbekämpfung»

Name:

Adresse:
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